[image: image1.wmf]pr

Personalrat für Lehrerinnen und Lehrer an Gesamtschulen

[image: image2.wmf]pr

bei der Bezirksregierung Düsseldorf

Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf

Tel: (0211) 475-50 03 o. -40 03 Fax: -59 90

Vorsitzender: Franz Woestmann

http://www.gesamtschul-pr.de

E-mail: franz.woestmann@bezreg-duesseldorf.nrw.de  Stand: Januar 2010
Höchstaltersgrenze für die Verbeamtung
Die Neuregelung der beamtenrechtlichen Höchstaltersgrenze ist am 18.07.2009 in Kraft getreten. Im Erlass des MSW vom 30.07.2009 werden die Bedingungen für eine Verbeamtung im Lehrerbereich festgelegt.
Wer kann verbeamtet werden?
Lehrerinnen und Lehrer dürfen in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden, wenn sie das 40. Lebensjahr bei ihrer Einstellung noch nicht vollendet haben. Schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen können bis zur Vollendung des 43. Lebensjahrs übernommen werden. Die übrigen Voraussetzungen (Gesundheitsprüfung, polizeiliches Führungszeugnis ...) müssen ebenfalls erfüllt sein. Wegen Kindererziehungszeiten (s. S. 2)  kann das Höchstalter maximal um 6 Jahre überschritten werden. Schwerbehinderung und Kindererziehungszeiten können nicht gemeinsam berücksichtigt werden.
Was geschieht mit offenen oder ruhenden Anträgen auf Verbeamtung?
· Alle Bewerber(innen), die das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind nach Vorliegen der übrigen Voraussetzungen (z.B. Gesundheitsprüfung durch den Amtsarzt) zu verbeamten. Die Regelungen für schwerbehinderte Menschen gelten analog. Außerdem sind die Hinausschiebetatbestände nach § 6 LVO (s. S. 2) zu berücksichtigen.
· Wenn eine Antragstellerin zum Zeitpunkt ihres Antrags das 40. bzw. 43. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, aber am 18.07.2009 die Grenze überschritten hat, so ist sie zu verbeamten, wenn der Antrag nicht länger als ein Jahr zurückliegt. § 6 LVO ist zu berücksichtigen.
· Wenn seit der Antragstellung mehr als ein Jahr vergangen ist, so kann der Antragsteller nur im Wege der Einzelfallprüfung gemäß § 84 (3) Satz 2 Nr. 1 LVO verbeamtet werden. Er darf allerdings bei Antragstellung die Altersgrenze noch nicht überschritten haben.
· Hatten Bewerber(innen) bereits bei Antragstellung das Höchstalter erreicht oder überschritten, so sind sie nicht zu verbeamten.

Wie ist mit den ergangenen Urteilen des Verwaltungsgerichts umzugehen?

· Kläger(innen), die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung die Höchstaltersgrenze noch nicht erreicht hatten, sind bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen zu verbeamten.

· Kläger(innen), die zwar zu diesem Zeitpunkt die Altersgrenze überschritten hatten, bei der Antragstellung aber noch unterhalb dieser lagen und deren Antrag nicht länger als ein Jahr zurückliegt, sind gemäß § 6 (2) Satz 5 LVO zu verbeamten. Länger zurückliegende Anträge werden per Einzelfallprüfung entschieden.

· Waren die Kläger bei der Antragstellung älter als 40 bzw. 43 Jahre, so sind sie nicht zu verbeamten.
Antragsteller, die eine Wiederaufnahme ihres alten Verfahrens beantragt haben, sind als Beamte zu beschäftigen, wenn sie die Altersgrenze bei der Antragstellung auf Wiederaufnahme noch nicht erreicht oder überschritten hatten.

Verordnung über die Laufbahnen der Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen
(Laufbahnverordnung - LVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.11.1995  
 § 6 Einstellung oder Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe
(1) Als Laufbahnbewerber nach § 5 Absatz 1 Buchstaben a und b und g darf in das Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt oder übernommen werden, wer das in den §§ 18 Absatz 1, 22 Absatz 1, 25 Absatz 1, 29 Absatz 1, 35 Absatz 1, 39 Absatz 1, 44 Absatz 1 und 52 Absatz 1 festgesetzte Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
(2) Hat sich die Einstellung oder Übernahme

a) wegen der Ableistung einer Dienstpflicht nach Artikel 12a GG,

b) wegen der Teilnahme an einem freiwilligen sozialen Jahr oder

c) wegen der Geburt eines Kindes oder wegen der tatsächlichen Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren,

d) wegen der tatsächlichen Pflege eines nach einem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen nahen Angehörigen, insbesondere aus dem Kreis der Eltern, Schwiegereltern, Eltern der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners, Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, Geschwister sowie volljähriger Kinder verzögert, 
so darf die jeweilige Altersgrenze im Umfang der Verzögerung überschritten werden.

Die jeweilige Altersgrenze darf bei Verzögerungen nach Satz 1 Buchstabe c um bis zu drei Jahre, bei mehreren Kindern höchstens um bis zu sechs Jahre überschritten werden. Entsprechendes gilt für Satz 1 Buchstabe d. Die jeweilige Altersgrenze nach Satz 1 Buchstabe c und d darf insgesamt höchstens um sechs Jahre überschritten werden.

Das Höchstalter erhöht sich, wenn der Bewerber an dem Tage, an dem er den Antrag gestellt hat, die Höchstaltersgrenze nicht überschritten hatte und die Einstellung oder Übernahme innerhalb eines Jahres nach der Antragstellung erfolgt.

(3) Schwerbehinderte Menschen und ihnen gemäß§ 2 Absatz 3 Sozialgesetzbuch IX gleichgestellte behinderte Menschen dürfen bis zum vollendetem 43. Lebensjahr eingestellt oder übernommen werden.    …….
(gültig bis 31.12.2014)
Beispiele: 

1) Ein Kollege (* 23.07.1964) hat vor seinem Studium Wehrdienst geleistet und nach dem Ersten Staatsexamen seine beiden Kinder viereinhalb Jahre lang betreut. 1997 hat er sein 2. Staatsexamen abgelegt und seit August 1998 befristet gearbeitet. Er wurde 2004 eingestellt und nicht verbeamtet, weil er die Höchstaltersgrenze (35)  überschritten hatte. Im Mai 2009 stellte er einen Antrag auf Verbeamtung.

Wenn er die gesundheitlichen Voraussetzungen für die Verbeamtung erfüllt, kann er noch verbeamtet werden, da er zum Zeitpunkt der Antragstellung die Höchstaltersgrenze von 40 Jahren + Hinausschiebetatbestände noch nicht überschritten hatte. Da er die Kinder wirklich betreut hat und den Wehrdienst nachweisen kann, werden auf seine 40 Jahre vier Jahre und sechs Monate und der Wehrdienst mit einem Jahr und vier Monaten hinzugerechnet > fünf Jahre und 11 Monate. Die mögliche Höchstaltersgrenze von 46 Jahren bei Hinausschiebetatbeständen war im Mai 2009 bei der Antragstellung noch nicht überschritten.
2) Eine Kollegin (* März 1959) hat drei Kinder. Zwei Kinder haben ihre Ausbildung um drei Jahre verzögert, ein Kind wurde in der Phase der Arbeitslosigkeit geboren. Da sie sich arbeitslos gemeldet hatte, stand sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und hat keine Auszeit für Kindererziehung genommen. Deshalb war ihr drittes Kind nicht ursächlich für eine verspätete Einstellung. Als sie im August 1997 eingestellt wurde, konnte sie trotz der Berücksichtigung der drei Jahre für Kindererziehung nicht verbeamtet werden, da sie die damalige Höchstgrenze von 35 Jahren überschritten hatte (38 J. – 3 = 35 J.). Im April 2009 stellte sie einen Antrag auf Verbeamtung bzw. Wiederaufnahme des Verfahrens.
Sie kann nicht verbeamtet werden, da sie zum Zeitpunkt der Antragstellung 49 Jahre alt war und damit das Höchstalter von 40 Jahren inklusive der Hinausschiebetatbestände bis zu sechs Jahren deutlich überschritten hatte.
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